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VERFAHRENSVERMERKE

Gemäß § 10 Abs. 2 BauGB wurde die Genehmigung für den Bebauungsplan "Am Finkenflug", bestehend aus 
Planzeichnung (Teil A), Textteil (Teil B) mit Verfügung des

Landratsamtes Gotha vom .................... Az: ........................................... erteilt.

Schwabhausen, den ...............                                                                       ...................................
                                                                                                                          Landratsamt Gotha

Der Gemeinderat der Gemeinde Schwabhausen hat die Aufstellung des Bebauungsplanes "Am Finkenflug" gemäß 
§ 2 Abs. 1 bis 4 BauGB am 05.10.2021 beschlossen.

Schwabhausen, den .....................                                                                 ...............................
                                                                                                                              Schröter
                                                                                                                           Bürgermeister 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch Auslegung vom ...................
bis zum .....................

Schwabhausen, den .....................                                                                ...............................
                                                                                                                              Schröter
                                                                                                                           Bürgermeister 

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden sind am .................. gemäß § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet und zur Äußerung im Hinblick 
auf die Umweltprüfung aufgefordert worden.

Schwabhausen, den .....................                                                                ...............................
                                                                                                                             Schröter
                                                                                                                           Bürgermeister 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schwabhausen hat am ................. den Entwurf des  Bebauungsplanes 
"Am Finkenflug" mit Begründung, grünordnerischem Fachbeitrag sowie Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

Schwabhausen, den .....................                                                               ...............................
                                                                                                                              Schröter
                                                                                                                           Bürgermeister 

Der Entwurf des Bebauungsplanes "Am Finkenflug" bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung mit grünordnerischem Fachbeitrag und dem Umweltbericht, hat gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom ................ bis zum .................... zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. 

Die öffentliche Auslegung ist am ...................... ortsüblich bekanntgemacht worden.

Schwabhausen, den .....................                                                                ...............................
                                                                                                                             Schröter
                                                                                                                           Bürgermeister 

Den berührten Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ........................ 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Schwabhausen, den .....................                                                                ...............................
                                                                                                                              Schröter
                                                                                                                           Bürgermeister 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schwabhausen hat in seiner Sitzung am ........................ die vorgebrachten 
Anregungen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange geprüft. 

Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Schwabhausen, den .....................                                                                 ...............................
                                                                                                                             Schröter
                                                                                                                           Bürgermeister 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schwabhausen hat in seiner Sitzung am ..................... den Bebauungsplan 
"Am Finkenflug" gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Die Begründung zur Satzung wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom ..................... gebilligt.

Schwabhausen, den .....................                                                               ...............................
                                                                                                                              Schröter
                                                                                                                           Bürgermeister 

Ausfertigung
 
Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhaltes dieses Bebauungsplanes mit dem Willen des 
Gemeinderates sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes wird bekundet.

Schwabhausen, den .....................                                                                 ...............................
                                                                                                                             Schröter
                                                                                                                           Bürgermeister 

Die Erteilung der Genehmigung für den Bebauungsplan "Am Finkenflug" sowie die Stelle, bei welcher der 
Bebauungsplan während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu 
erhalten ist, sind gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ......................... ortsüblich 
bekanntgemacht worden.

Die Satzung ist am ...................... in Kraft getreten.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften (§ 214 
Abs.1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB) und von Mängeln der Abwägung sowie auf Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 1 BauGB) 
und weiter auf die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB) hingewiesen worden.

Schwabhausen, den .....................                                                               ...............................
                                                                                                                             Schröter
                                                                                                                           Bürgermeister 

Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen* und Bezeichnungen*, sowie der Gebäudebestand*,

im Geltungsbereich der Planung, mit dem Liegenschaftskataster nach dem Stand vom ..................... übereinstimmen.

Gotha, den .........................                                                                   ..................................
                                                                                            Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und 
* nicht Zutreffendes bitte streichen                                                                       Geoinformation; Katasterbereich Gotha

entwurf
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Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Raumordnungsgesetz (ROG)
Planzeichenverordnung (PlanzV)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Bundes- Bodenschutz- Gesetz (BBodSchG)
Bundes- Immissionsschutz- Gesetz (BImSchG)
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG)
Thüringer Bauordnung (ThürBO)
Thüringer Gesetz zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels (ThürKlimaG)
Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft (ThürNatG)
Thüringer Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (ThürUVPG)
Thüringer Straßengesetz (ThürStrG)
Thüringer Wassergesetz (ThürWG)
Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG)

in der zur Zeit der Auslegung bzw. des Rechtswirksamwerdens des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
gültigen Fassung.

GEMEINDE SCHWABHAUSEN
über Gemeinde Drei Gleichen
BEBAUUNGSPLAN "AM FINKENFLUG"
IN DER GEMEINDE SCHWABHAUSEN
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TEIL B  - TEXTTEIL   
In Ergänzung der Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift oder Text gilt folgendes:

7. Mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten zu belastende Flächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB

a) Art der Inanspruchnahme mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten:
- verkehrliche Erschließung, Ver- und Entsorgung

Begünstigte:
- Flurstück 143/2 

B) BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
§ 88 Abs. 1 und 2 ThürBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

1. Gestaltung und besondere Anforderungen an Werbeanlagen
§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 ThürBO

1. Der obere Abschluss von Werbeanlagen an Gebäuden ist auf mindestens 1,00 m unter der zulässigen 
Gebäudehöhe festgesetzt.

2. Werbeanlagen an Gebäuden dürfen in der Länge höchstens ein Fünftel der Gebäudefassade einnehmen. 
Bei mehreren Werbeanlagen an einem Gebäude gilt dies für die Gesamtabwicklung aller Anlagen.
Die Schrifthöhe darf max. ein Fünftel der Gebäudehöhe, jedoch nicht mehr als 2,50 m betragen. 
Ausnahmsweise sind Zeichen und Embleme bis max. 4,00 m Höhe zulässig, wenn sie in der Breite höchstens 
ein Fünftel der Gebäudefassade einnehmen.

3. Freistehende Werbeanlagen sind bis zu einer Ansichtsfläche von 4 m² zulässig und dem in Absatz 2 
festgesetzten Bemessungsrahmen anzurechnen. Als Beitrag zur Reduzierung der Lichtverschmutzung sowie 
zum Schutz nachtaktiver Insekten ist eine Beleuchtung während der Nachtzeit (von 22.00 bis 6.00 Uhr) als 
nicht zulässig festgesetzt.

C) HINWEISE
1. Meldepflicht von Bodendenkmalen § 2 Abs. 7 sowie §§ 16- 21 Thür. Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG)
Bei Funden im Zusammenhang mit Erdarbeiten (Bodendenkmale wie Mauern, Steinsetzungen, Boden-
verfärbungen oder z.B. Scherben, Knochen, auffällige Häufungen von Steinen, Steingeräte, Skelettreste) 
sind das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und die Untere Denkmalschutz-
behörde des Landkreises Gotha unverzüglich zu verständigen.

2. Bei Bekanntwerden / Auffinden von Altablagerungen (schadstoffkontaminierte Medien) und/oder 
Auftreten von Verdachtsmomenten für das Vorhandensein von Schadstoffen im Boden, der Bodenluft 
oder im Grund-/Schichtenwasser ist das Landratsamt Gotha, Untere Bodenschutzbehörde, 
18.-März-Straße 50, 99867 Gotha gemäß § 2 Thüringer Bodenschutzgesetz (ThürBodSchG) unverzüglich zu 
informieren und die weitere Vorgehensweise abzustimmen.
 
3. Beim Auffinden von Munitionskörpern im Rahmen der Erschließung und Bebauung des Plangebietes 
ist umgehend die örtliche Ordnungsbehörde, die zuständige Polizei oder der Kampfmittelräumungsdienst 
zu benachrichtigen.

4. Gehölzfällungen sind außerhalb der Brutzeit der Vögel (1. März bis 30. September) vorzunehmen.
Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebs-
plantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu 
setzen.

5. Während der Bauarbeiten ist unnötiges Befahren, Lagerung von Fremdstoffen etc. insbesondere in der 
näheren Umgebung des Plangebiets zu vermeiden. Die Durchlässigkeit des gewachsenen Bodens ist 
nach der baubedingten Verdichtung wiederherzustellen.

6. Die Begründung dient der Darlegung des Bebauungsplanes.

Schwabhausen, den .....................                                                  ...............................
                                                                                                                 Schröter
                                                                                                              Bürgermeister 

A) PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
      § 9 Abs. 1 BauGB, BauNVO und ThürBO

1. Art der baulichen Nutzung
 § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 BauNVO

Gewerbegebiet (GE), zulässige Bebauung gem. § 8 Abs. 1, 2 und 3 BauNVO.
Die Errichtung von gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten ist nicht
zulässig. 

Dörfliches Wohngebiet (MDW), zulässige Bebauung gem. § 5a Abs. 1, 2 und 3 BauNVO.
Die Errichtung von gemäß § 5a Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Tankstellen ist nicht zulässig.

Sondergebiet Einzelhandel (SO EZH), zulässige Bebauung gemäß § 11 BauNVO 
Einzelhandel mit einer maximalen Verkaufsfläche von 799 m².

Photovoltaikfreiflächenanlagen sind in den als Gewerbegebiete (GE) festgesetzten Gebieten nicht zulässig. 

Nebenanlagen für die Versorgung der im Baugebiet gelegenen Grundstücke mit Elektrizität, Gas, Wärme und
Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser und fernmeldetechnische Nebenanlagen bzw. Anlagen für
erneuerbare Energien sind gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässig.
Die Errichtung von Windenergieanlagen jeglicher Art ist nicht zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16-21a BauNVO

Siehe Planeintrag  -  Festsetzungsschlüssel

Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche gilt § 19 Abs. 4 BauNVO.

Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen ist auf die in der Planzeichnung festgesetzten unteren 
Bezugshöhen über NHN zu beziehen und darf nicht überschritten werden. Ausnahmen sind für technisch 
bedingte Aufbauten bis 2,00 m zulässig.

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 Abs. BauNVO

Die festgesetzten Baugrenzen dürfen durch Gebäudeteile ausnahmsweise in geringfügigem Ausmaß bis 
zu 1,00 Meter überschritten werden.

Im Baugebiet MDW ist die offene Bauweise festgesetzt.
Die Gebäude sind mit seitlichem Abstand als Einzel- bzw. Doppelhäuser zu errichten. Die Gesamtlänge 
der Gebäude darf 50 m nicht überschreiten.

In den Baugebieten GE1, GE2 und SO EZH ist die von der offenen Bauweise abweichende Bauweise 
festgesetzt.
Festsetzung der von der offenen Bauweise abweichenden Bauweise:
Die Gebäude sind mit seitlichem Abstand als Einzelhäuser zu errichten. Für die maximale Gebäudelänge
ist keine Obergrenze festgesetzt. 
Diese Festsetzung gilt nicht für bauliche Anlagen gem. § 14 BauNVO. Die Gesamtlänge baulicher Anlagen 
nach § 14 BauNVO darf 20 m nicht überschreiten. 

Anlagen der Photovoltaik und Solarthermie sind ausschließlich auf Dächern und an den Fassaden von 
Gebäuden innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

4. Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB

Innerhalb der zeichnerisch als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Sport- und 
Freizeitzentrum" festgesetzten Fläche sind folgende Anlagen für kulturelle, soziale und gesundheitliche
Zwecke zulässig:
- Freizeiteinrichtungen für Kinder, Jugendliche und Senioren
- Veranstaltungs- und Vereinsräume

Innerhalb der zeichnerisch als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Bauhof" festgesetzten
Flächen sind folgende Nutzungen zulässig:
- Bauliche Anlagen für den Betrieb eines gemeindlichen Bauhofs
- für den Betrieb des Bauhofs erforderliche Büro- oder Verwaltungsgebäude 

Innerhalb der zeichnerisch als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Rettungsleitstelle"
festgesetzten Flächen sind folgende Nutzungen zulässig:
- Bauliche Anlagen für den Betrieb einer Rettungsleitstelle
- Errichtung eines als Rettungsleitstelle genutzten Bürogebäudes
- Stellplätze

Auf der Fläche für Sport- und Spielanlagen mit der Zweckbestimmung "Sportplatz" ist die Errichtung von 
Nebenanlagen, die der Zweckbestimmung "Sportplatz" nicht widersprechen, allgemein zulässig.  

5. Grünflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB

Die in der Planzeichnung festgesetzten privaten und öffentlichen Grünflächen sind entsprechend ihrer 
Zweckbestimmung als unversiegelte Freiflächen dauerhaft zu begrünen, zu erhalten und zu pflegen. 

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB

6.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, soweit solche 
Festsetzungen nicht nach anderen Vorschriften getroffen werden können
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB

Der Mutterboden/Oberboden, der bei der Durchführung der Hoch- und Tiefbauarbeiten abgeschoben wird, ist 
wieder zu verwenden und durch geeignete Maßnahmen in nutzbarem Zustand zu erhalten. Die Zwischen-
lagerung des Mutterbodens hat gemäß der DIN 19731 - Verwertung von Bodenmaterial - in trapezförmigen
Mieten mit einer max. Höhe von 2 m zu erfolgen.
Die Durchlässigkeit des gewachsenen Bodens ist nach der baubedingten Verdichtung wiederherzustellen.

Die mit der Ziffer "1" bezeichnete Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft ist als Gehölzfläche anzulegen und zu 80 % mit standortgerechten Bäumen und 
Sträuchern zu bepflanzen (ein Baum je 200 m² Pflanzfläche, eine Strauchgruppe mit 7 Sträuchern je 100 m² 
Pflanzfläche). Entwicklungsziel ist die Schaffung eines Grüngürtels zur Abschirmung des Plangebietes 
von der südlich der Wechmarer Straße gelegenen Ortslage.

6.2 Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b) und Abs. 6 BauGB

Der innerhalb der in der Planzeichnung als "Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern" festgesetzen Flächen
vorhandene Gehölzbestand ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Abgängige Gehölze sind zu ersetzen.

6.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts
§ 9 Abs. 6 BauGB

Die innerhalb der in der Planzeichnung mit der Musterlinie "Umgrenzung von Schutzgebieten und 
Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts" und der Bezeichnung "BT" festgesetzten Fläche liegenden 
gesetzlich geschützten Biotope (Streuobstbestand auf Grünland und Streuobstbestand auf stark verbuschtem 
Unterwuchs) sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Abgängige Gehölze sind zu ersetzen.
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4. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und 
    Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs, 
    für den Gemeindbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen
     § 9 Abs.1 Nr.5 und Abs. 6 BauGB

Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "sozialen
Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen"
hier: Sport- und Freizeitzentrum

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
     § 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Baugrenze

von der offenen Bauweise abweichende Bauweiseo (a)
offene Bauweiseo

Gebäude - Katasterbestand

vorhandene Flurstückgrenzen

Flurstück-Nummern (Beispiel)

Höhenlinienverlauf mit Höhenangaben in Meter über NHN
(Quelle: Geoportal Thüringen, Landesprogramm "Offene Geodaten")

Flurgrenze

146/2

334

9. Hinweise zur Planunterlage
     § 1 Abs. 1 und 2 PlanZV

8. Sonstige Planzeichen

a)

geschütztes Biotop

Bezeichnung der Fläche 

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen  
    für Maßnahmenzum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
    von Boden, Natur und Landschaft
     § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB

Bezeichnung der Maßnahmenfläche 
z.B. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme 16. Grünflächen

     § 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB

AG

Grünfläche mit Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: "Ausstellungsgarten"

Zweckbestimmung: "Gebietseingrünung"G
private Grünflächep

öffentliche Grünflächeö

5. Verkehrsflächen
     § 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB

ö öffentliche Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie, auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 
BauhofB

R Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 
Rettungsleitstelle

Fläche für Sport- und Spielanlagen mit der Zweckbestimmung 
"Sportplatz"

SO

2. Maß der baulichen Nutzung   
     § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO

Erläuterung der Nutzungsschablone (Festsetzungsschlüssel)

Grundflächenzahl maximal zulässige Höhe
baulicher Anlagen

Bauweise
unterer Bezugspunkt als Höhe über NHN

Art der baulichen Nutzung

0,8
o (a)

GE 1
11,00 m

335,5 m ü. NHN

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Einzelhandel"

1. Art der baulichen Nutzung
     § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(mit Bezeichnung der Fläche)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern

A

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten 
im Sinne des Naturschutzrechts

BT
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